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Politischer Bericht 9/2006 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
bei manchen in der Union hat man den Eindruck, sie wären im Dezember 2003 im 

Vermittlungsausschuss nicht dabei gewesen, als es um die Arbeitsmarktreformen 

ging. Die Arbeitsmarktreformen sind aber gemeinsam von der damaligen 

Regierungsmehrheit und der damaligen Opposition im VA beschlossen worden. Wer 

sich jetzt aus dem Staub macht und eine Generalrevision fordert, der handelt 

unredlich und unehrlich. Die Arbeitsmarktreformen sind nicht gescheitert. Es ist 

schlicht und ergreifend falsch, von massenhaftem Missbrauch zu sprechen.  

Natürlich gibt es bei der Umsetzung der Hartz-Reformen weiteren 

Anpassungsbedarf. Das ist nicht erstaunlich, andere Länder haben für derart 

umfangreiche Reformen einen Zeitraum von über fünf Jahren gebraucht. Die 

Umsetzung der bestehenden Gesetze muss deshalb oberste Priorität haben. Die 

Arbeitsagenturen, die ARGE und die Optionskommunen sind aufgefordert, die 

bestehenden Möglichkeiten effektiver zu nutzen. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende, das wir in dieser Woche beschließen 

werden, verbessern wir das Gesetz da, wo dies notwendig ist, um Menschen in 

Arbeit zu bringen und Kosten einzusparen, rd. 600 Mio. Euro allein in diesem Jahr. 

Weitere Einsparungen müssen durch Vermittlung in Beschäftigung und nicht durch 

Kürzung passiver Leistungen erfolgen. Eine Generalrevision des SGB II ist nicht 

notwendig. 

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist alarmierend. Nur ein Viertel aller 

Unternehmen bildet Lehrlinge aus, die Zahl der Ausbildungsplätze sinkt und wenn 

die Betriebe bis zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres ihre 

Ausbildungsplatzangebote nicht deutlich erhöhen, könnten im Herbst mehr als 

30.000 Jugendliche ohne Lehrstelle dastehen. Alle Beteiligten des 

Ausbildungspaktes sind nun gefordert, diesen auch tatsächlich weiter zu entwickeln. 

Die bisherigen Anstrengungen reichen bei Weitem nicht aus, um die Situation auf 

dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. 



Wenig hilfreich sind Forderungen aus der Wirtschaft und des Wirtschaftsministers, 

die Ausbildungsvergütungen zu kürzen. Ausbildungsvergütungen sind Sache der 

Tarifvertragsparteien und diejenigen, die jetzt über die angeblich zu hohen 

Lehrlingsgehälter jammern, haben diese zusammen mit den Gewerkschaften 

vereinbart. Mit dieser Diskussion wird der durchsichtige Versuch unternommen, vom 

Versagen bei der Schaffung neuer Ausbildungsplätze abzulenken.  

 

Im Juli findet der Integrationsgipfel statt, der vom Bundeskanzleramt vorbereitet wird. 

Es ist für sinnvoll, dass auf diesem Gipfel das Thema Integration ausführlich und aus 

den unterschiedlichsten Blickwinkeln behandelt wird, nicht nur aus der Sicht der 

Rechtsund Innenpolitik. Wie vielschichtig das Thema ist, belegen einige Daten: 

•  Fast jeder 5. Einwohner Deutschlands hatte im Jahr 2003 einen 

Migrationshintergrund (17 Prozent), bei Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil 

noch höher. 

•     72,5 Prozent der ausländischen Arbeitslosen waren 2003 ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung, bei den Deutschen waren es dabei "nur" 28,9 

Prozent. 

•  Über 30 Prozent der Migranten zwischen 20 und 29 Jahren bleiben ohne 

Berufsausbildung, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, bei der es 15 Prozent sind. 

Deshalb ist es richtig, dass bei diesem Integrationsgipfel auch die Themen Bildung, 

Schule, Ausbildung, Sozialpolitik, Städte(bau)politik eine Rolle spielen werden und 

Vertreter von Ländern, Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden 

und Migrantenorganisationen teilnehmen werden.  

Am 3. Juli werden wir eine Sondersitzung der Fraktion haben. Auf dieser Sitzung 

werden wir ausführlich über die Eckpunkte zur Gesundheitsreform diskutieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siegmund Ehrmann, MdB 

 

 

Themen der Woche  

 

Investitionszulagengesetz 2007  



Wir werden am Donnerstag in abschließender Lesung ein wichtiges 

Wachstumssignal für den Osten setzen. Mit der Verlängerung der Investitionszulage 

schaffen wir für die Jahre 2007 bis 2009 Planungs- und Rechtssicherheit in den 

neuen Ländern. Mit der Investitionszulage werden nicht nur die Wachstumskerne 

gestärkt, sondern auch das sie umgebende Umland. Erstmals ist auch vorgesehen, 

dass der Tourismus in Form des Beherbergungsgewerbes beispielsweise in 

Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen in die Förderung einbezogen werden 

kann. 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Beibehaltung der Fördersätze des derzeit gültigen 

Investitionszulagengesetzes 2005 vor. Investitionen werden damit gerade in den 

Bereichen unterstützt, die die Konjunktur- und Wachstumslokomotiven in den neuen 

Ländern darstellen. Im Entwurf des Investitionszulagengesetz wurden die 

Anforderungen der EU-Kommission an Beihilferegelungen, insbesondere die neuen 

Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007 - 2013, 

berücksichtigt. 

 

Bundesanstalt für Digitalfunk  

Wir beraten in dieser Woche abschließend den Gesetzentwurf der Bundesregierung 

zur Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk von Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). Die BDBOS soll Aufbau und 

Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems 

koordinieren. Bereits im Juni 2003 hatten der damalige Bundeskanzler Gerhard 

Schröder und die Regierungschefs der Länder beschlossen, die Voraussetzungen für 

eine schrittweise Einführung bundeseinheitlichen Digitalfunks zu schaffen und den 

Analogfunk nach und nach abzulösen. Die BDBOS soll die konkrete Ausgestaltung 

von Verträgen mit Dritten sowie die Interessen der Nutzer des digitalen BOS 

organisatorisch gebündelt wahrnehmen. Das gemeinsame Ziel von Bund und 

Ländern ist es, ein digitales Sprech- und Datenfunksystem einzuführen und als 

Gesamtnetz bis spätestens Dezember 2010 in Betrieb zu nehmen. 

 

Balkan-Debatte und Fortschrittsbericht Rumänien und  Bulgarien  

In dieser Woche haben wir auf der Grundlage einer Unterrichtung durch die 

Bundesregierung eine kurze Debatte über die Entwicklung der Balkanstaaten. Laut 



Bericht hat sich das allgemeine Wirtschaftsklima dort sehr gebessert. Besonders 

positiv hervorgehoben wird die Annäherung der Länder an die EU. 

Die EU hat mittlerweile auch Beitrittsverhandlungen mit Kroatien begonnen, 

Mazedonien ist wegen seiner stetigen Reformbemühungen Beitrittskandidat 

geworden. Mit Serbien und Montenegro sowie mit Bosnien und Herzegowina sind 

Verhandlungen über den Abschluss von Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen aufgenommen worden. Für Montenegro ist nach dem erst 

kürzlich erfolgten Referendum über die Unabhängigkeit grundsätzlich der Weg in die 

EU offen. Wir hoffen, dass Montenegro eine besonders positive und stabilisierende 

Rolle in der Region spielen wird. 

Insgesamt wird das Thema der weiteren Beitritte auf EU-Ebene aber auch hier 

derzeit heftig und auch grundsätzlich diskutiert. In dieser Woche werden wir in 

diesem Zusammenhang auch noch eine Debatte über den durch die EU-Kommission 

vorgelegten Forschrittsbericht zu den Entwicklungen in Bulgarien und Rumänien 

führen. 

 

Zu beschließende Auslandseinsätze  

In dieser Woche beschließen wir auch den Einsatz der Bundeswehr im Kongo zur 

Sicherung der ersten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen seit über 40 Jahren - 

Mission EUFOR RD CONGO. Diese sollen voraussichtlich am 30. Juli diesen Jahres 

stattfinden. Hierzu haben wir einen fraktionsoffenen Abend durchgeführt. Grundlage 

ist ein Mandat der Vereinten Nationen. Etwa 780 Bundeswehrsoldaten sollen eine 

europäische Einsatzgruppe leiten, die insgesamt 1.500 Mann umfasst und die bereits 

im Kongo stationierten 17.000 UN-Soldaten unterstützen soll. 

Wir beschließen außerdem die Verlängerung des KFOR-Mandates. Dieser Einsatz 

läuft bereits seit 1999 und soll nun um ein weiteres Jahr verlängert werden. Wir 

haben derzeit etwa 3.000 Soldaten bei dieser Mission eingesetzt. 

 

Aktuelles Thema  

 

Zusammenfassung des Prüfungsberichts des Bundesrech nungshofes zur 

Grundsicherung für Arbeitslose  

 

I. Vorbemerkung  



Der Bundesrechnungshof und die Prüfungsämter des Bundes führten im Jahr 2005 

und im ersten Quartal 2006 mehrere Schwerpunktprüfungen zu Fragen der 

Organisation und der Aufgabenerledigung im Rechtskreis des SGB II durch. 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden aus dem parlamentarischen 

Raum und aus der Öffentlichkeit wiederholt Fragen zur Grundsicherung für 

Arbeitsuchende an den Bundesrechnungshof herangetragen. 

Der Bundesrechnungshof hatte diese Fragen aufgegriffen und sie mit den bisherigen 

Prüfungsergebnissen sowie Ergebnissen aus den Stellungnahmen des 

Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zusammengefasst. 

 

Nachstehend sind die Ergebnisse des Berichts zusammenfassend dargestellt. 

 

II. Ergebnisse 

 

Vermittlungsprobleme 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofs wiesen die Vermittlungsaktivitäten der 

Grundsicherungsstellen in der Mehrzahl der geprüften Fälle bei wesentlichen 

Qualitätsmerkmalen unterschiedliche, zum Teil erhebliche Mängel auf. So hatten die 

Grundsicherungsstellen 

•   mit einem Drittel der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen noch keinerlei 

strategische Gespräche geführt, obwohl die betroffenen Personen seit 

durchschnittlich siebeneinhalb Monaten Leistungen bezogen. 

•     in etwa der Hälfte der geprüften Fälle entgegen den gesetzlichen 

Verpflichtungen keine Eingliederungsvereinbarungen geschlossen. 

 

Durchschnittlich warteten die zu aktivierenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen drei 

Monate auf ein qualifiziertes Erstgespräch zur Abstimmung einer 

Vermittlungsstrategie und vier Monate auf eine Eingliederungsvereinbarung, mit der 

die notwendigen Integrationsmaßnahmen verbindlich festgelegt wurde. 

 

In vier von zehn Fällen, in denen die Grundsicherungsstellen mit den erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen Integrationsempfehlungen vereinbart hatten, war nicht zu erkennen, 

dass sie diese auch nachhaltig verfolgten. 

 



In sechs von zehn geprüften Fällen gingen die Grundsicherungsstellen 

Anhaltspunkten für sanktionsrelevante Sachverhalte nicht nach. 

Bei fast einem Viertel der geprüften Maßnahmen mit Arbeitsgelegenheiten (so 

genannte Ein-Euro-Jobs) lagen die Förderungsvoraussetzungen nicht vor, weil die zu 

erledigenden Tätigkeiten nicht im öffentlichen Interesse, nicht zusätzlich oder nicht 

wettbewerbsneutral waren. 

 

Bei weiteren knapp 50 % der geprüften Fälle hatten die Grundsicherungsstellen 

keine verlässlichen Kenntnisse über die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 

 

Als Fazit stellt der Bundesrechnungshof fest, waren die Grundsicherungsstellen 

daher nicht ausreichend über Maßnahmeinhalte, Einsatzorte und die von den 

Teilnehmern auszuübenden Tätigkeiten informiert. 

 

Zahlung der Grundsicherung 

Die Grundsicherungsstellen prüften zahlreiche Voraussetzungen für die Gewährung 

von Arbeitslosengeld II nicht sorgfältig. In beinahe jedem zehnten geprüften Fall 

konnte die Erwerbsfähigkeit eines Hilfebedürftigen nicht überzeugend festgestellt 

werden. Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wurden häufig erst nach sechs Monaten zum 

Anlass genommen, Ermittlungen zur Erwerbsfähigkeit einzuleiten. 

 

Erhebliche Bearbeitungsmängel waren laut Bundesrechnungshof zudem bei Prüfung 

der Hilfebedürftigkeit festzustellen. So waren die Vermögensverhältnisse eines 

Antragstellers (insbesondere Liegenschaften, Geldanlagen und Kraftfahrzeuge) in 

sieben von zehn Fällen nicht oder nicht ausreichend geprüft worden. 

In sechs von zehn Fällen hatten es die Grundsicherungsstellen versäumt, 

Unterhaltsleistungen von Angehörigen derselben Haushaltsgemeinschaft bei der 

Leistungsgewährung nachzugehen. 

 

Überprüfung der Erreichbarkeit eines erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 

Die Erreichbarkeit eines erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, etwa um umgehend auf 

einen Vermittlungsvorschlag zu reagieren, ist wesentliche Voraussetzung für seine 

Eingliederung in Arbeit. Die Grundsicherungsstellen hatten die 

Eingliederungsvereinbarung in mehr als der Hälfte der geprüften Fälle nicht genutzt, 



diese Erreichbarkeit sicherzustellen und dem Hilfebedürftigen aufzugeben, sich 

grundsätzlich im zeit- und ortsnahen Bereich aufzuhalten. 

 

Um eine Absenkung des Regelsatzes bei nicht angekündigter Abwesenheit zu 

ermöglichen, sollten laut Bundesrechnungshof künftig entsprechende Abreden in der 

Eingliederungsvereinbarung getroffen werden. Zur Genehmigung von 

Abwesenheitszeiten ist den Grundsicherungsstellen ein einheitlicher und 

verbindlicher Maßstab vorzugeben. Da Zeiten vor Abschluss einer 

Eingliederungsvereinbarung nach der derzeitigen Gesetzeslage nicht 

sanktionsbewehrt sind, empfiehlt der Bundesrechnungshof, die 

Sanktionsmöglichkeiten der Grundsicherungsstellen durch eine gesetzliche 

Ergänzung zu stärken, damit möglichst frühzeitig und konsequent auf fehlende 

Arbeitsbereitschaft reagiert weden kann. 

 

Fehlende Steuerungsmöglichkeiten des Bundes 

Die Aufsicht über die zugelassenen kommunalen Träger obliegt den zuständigen 

Landesbehörden (§ 47 Abs. 1 S. 3 SGB II). Der Bund hat keine unmittelbaren 

Steuerungsmöglichkeiten, obwohl er die Kosten der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten erbringt, soweit es sich nicht 

um originäre kommunale Aufgaben handelt. Damit fallen die Finanz- und 

Fachverantwortung des Bundes auseinander. Der Bundesrechnungshof empfiehlt 

daher, dass der Bund und die Länder für die Grundsicherungsträger einheitliche 

Maßstäbe zur Aufgabenerledigung vereinbaren. 

 

Fehlende Erstattung durch die Kommunen 

Ein Kernziel der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für 

Erwerbsfähige ist die Erbringung der Leistungen aus einer Hand. Um dieses Ziel 

auch bei geteilter Durchführungs- und Finanzverantwortung bei den 

Arbeitsgemeinschaften möglichst weitgehend umzusetzen, leistet die Bundesagentur 

die von den Kommunen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu 

tragenden notwendigen Leistungen für Unterkunft und Heizung vor. Die Kommunen 

haben der Bundesagentur diese Aufwendungen auf Nachweis zu erstatten. Die 

Beträge werden entweder von der Bundesagentur über Abbuchungsermächtigungen 

eingezogen oder der Bundesagentur von den Kommunen überwiesen. Die 



Kommunen kamen ihrer Erstattungspflicht jedoch nur teilweise nach. Im 

Jahresdurchschnitt 2005 beliefen sich die Forderungen der Bundesagentur auf rd. 

226 Mio. Euro. 

Der Bundesrechnungshof hat daraufhin das Bundesministerium aufgefordert, 

unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zum Ausgleich der Forderungen und des 

eingetretenen Vermögensschadens einzuleiten. 

 

II. Schlussfolgerung  

Wir haben in den letzten Jahren die größte Arbeitsmarktreform in der Geschichte der 

Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Sie sorgt dafür, dass der Arbeitsmarkt 

flexibler wird und Arbeitslose bzw. -suchende wieder schneller und zielgenauer in 

neue Stellen vermittelt werden. 

 

Wir haben durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu 

einem einheitlichen Arbeitslosengeld II. das ineffiziente nebeneinander von 

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe beendet. Es gibt nun Leistungen aus einer Hand. 

Und wir haben dadurch viele Menschen aus dem Abschiebebahnhof der Sozialhilfe 

wieder die Chance auf eine Vermittlung von Arbeit gegeben. Wir haben die Bezieher 

von Arbeitslosengeld II in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung einbezogen. 

 

Der Bericht des Bundesrechnungshofes bestätigt, dass es in der Umsetzung der 

Hartz-Reformen noch Verzögerungen gibt. Das ist nicht erstaunlich, andere Länder 

haben für derart umfangreiche Reformen einen Zeitraum von über fünf Jahren 

gebraucht. Die Umsetzung der bestehenden Gesetze muss oberste Priorität haben. 

Die Arbeitsagenturen, die Argen und die Optionskommunen sind aufgefordert, die 

bestehenden Möglichkeiten effektiver zu nutzen. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende verbessern wir das Gesetz da, wo dies 

notwendig ist, um Menschen in Arbeit zu bringen. 

Die Rufe nach härteren Sanktionen oder weiteren Sparmaßnahmen sind voreilig. 

Weitere Einsparungen müssen durch Vermittlung in Beschäftigung und nicht durch 

Kürzung passiver Leistungen erfolgen. Eine Generalrevision des SGB II ist nicht 

notwendig. 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 


